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Entgelte für den Besuch von Tageseinrichtungen
gemäß Beschluss der Stadt Osnabrück vom 4.5.2010

Die Entgeltordnung gilt für kommunale Einrichtungen wie auch solche in Elternträgerschaft.

Neue Gebührenordnung ab 1. August 2010

monatlich
Regelöffnungszeit 07.30 – 12.30 Uhr 108,00 €
Sonderöffnungszeit je angefangene ½ Stunde 9,00 €

somit ergeben 5,5 Std. 117,00 €
6 ,0 Std. 126,00 €
6,5 Std. 135,00 €
7 Std. 144,00 €

über Mittagsbetreuung 07:30 – 14:30 Uhr 144,00 €

Zusätzlich fallen an für die
Mittagsverpflegung 480,00 € p.a.

40,00 €
2,20 €

Geschwisterkinder sind vom Beitrag befreit, wenn für ein Kind der volle Beitrag gezahlt wird.

d.h. auch für den Besuch des Waldorfkindergartens Osnabrück (Kindergarten- und Krippengruppe)

  -gilt auch für das Kindergartenjahr 2011/12-

Essengeld
auch zahlbar in 12 monatl. Raten à 
ausnahmsweises Einzelessen
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